
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-17/10465-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 


den Beisitzer Bernd Petermann 


und den Beisitzer Stefan Albrecht, 


auf Antrag der E.DIS Netz GmbH, Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde, 

vertreten durch die Geschäftsführung 

·Antragstellerin ­
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am 11 .03.2021 beschlossen: 

1. 	Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 26.11 .2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Im Rahmen des Prüfungsprozesses kam es zwischen der Antragstellerin und der 

Beschlusskammer zu einem mehrfachen Austausch über Zwischenergebnisse und 

Einzelthemen der Regulierungskontoprüfung, wie den Telefonabstimmungen am 

15.12.2020, 12.01 .2021 und 26.01 .2021. Die Beschlusskammer hat der Antragstel­

lerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schreiben vom 26.02.2020 und Übermittlung 

über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur vom 10.12.2020 Gelegenheit 

gegeben, sich zu der beabsichtigten endgültigen Entscheidung der Beschlusskam­

mer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 08.05.2020 und 22.01 .2021 nach den von 

der Beschlusskammer erfolgten Korrekturen Stellung genommen. Sie trägt in ihrer 
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Stellungnahme insbesondere zu den Punkten Kosten für Intelligente Messeinrich­

tungen im Kalenderjahr 2015, Insolvenzausfälle und Kommunalrabatt auf Umlagen 

vor. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu­

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31 .12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 
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zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleichmä­

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent­

spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender­

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

2.2 · Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach§ 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach§ 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

Seite 4 von 28 



der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß­

nahmen nach§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016). 

2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober­

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge­

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be­

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 
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Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten(§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11 /1158-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit generell 

auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festgelegten 

bzw. nach§ 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 
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Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Tabelle zur Übersicht der Netzübergänge für das Kalenderjahr 2013: 

BKS-10/1158-71 
BKS-11 /1158-71 01 .01 .2011 
BKS-11 /1158-72 01 .01.2011 
BKS-11/1158-73 01 .01.2011 
BK8-11/1158-74 01 .01.2011 
BK8-12/1158-71 01 .01.2012 
BK8-16/1158-75 01.01.2013 

Tabelle zur Übersicht der Netzübergänge für das Kalenderjahr 2014: 

Aktenzeichen 
Netzübergang 

Datum 

Anzusetzender 
Betrag Antrag­

stellerin 

Anzusetzender Be­
trag Beschluss­

kammer 

BK8-16/1158-71 01.01.2013 
BK8-16/1158-72 01.01.2012 

Tabelle zur Übersicht der Netzübergänge für das Kalenderjahr 2015: 

BKB-16/1158-71 01.01 .2013 
BKB-16/1158-72 01 .01 .2012 
BKB-1 6/1158-73 01.01.2015 
BKB-16/1158-74 01.01 .2015 
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Tabelle zur Übersicht der Netzübergänge für das Kalenderjahr 2016: 

BK8-16/1158-71 01 .01 .2013 
BK8-16/1158-72 01.01.2012 
BK8-16/1158-73 01 .01.2015 
BK8-16/1158-74 01.01.2015 
BK8-16/1158-76 01.01.2016 

Die Änderung im Hinblick auf die Verlustenergie werden im Rahmen der Teilnetz­

übergänge berücksichtigt. 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu be­

rücksichtigen . Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver­

wenden. 

Jahr Basisjahr VPlo VPlt1 

2013 2006 101 ,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 



2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 

9 bis 12 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs­

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un­

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be­

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten(§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge­

mäß§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1 .1.4 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlö­

sen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV 

(analog) 

Die Anpassung aufgrund der Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog), wurde bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage 2 berücksichtigt. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der An­

lage 2 zu entnehmen. 
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2.2.1.1.5 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweite­

rungsfaktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta­

belle zusammengefasst. 

2013 BK8-12/1158-21 

2014 BK8-13/1158-21 

2015 BK8-13/1158-21 

2016 BK8-13/1158-21 

2.2.1.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualität­

selement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge­

mäß§ 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben der 

Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidungen 

sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 
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2013 BK8-11/1158-81 

2014 bis 2016 BK8-13/1158-81 

2.2.1.1.7 	 Saldo Regulierungskonto 

Die Erlösobergrenzenfestlegung BK8-12/1158-11vom18.12.2014 ist erst Ende 

2014 erfolgt, daher kommt es beim Saldo der Regulierungskonten für die Anpas­

sung der Erlösobergrenze 2014 zu einer Differenz in Höhe von und 

der Erlösobergrenze 2015 zu einer Differenz in Höhe von - da die Antrag­

stellerin zum Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 

2014 und das Kalenderjahr 2015 diesen Wert noch nicht kannte. 

2.2.1.1.8 	 Kosten für intelligente Messeinrichtungen im Kalen­

derjahr 2015 

Unter der Position „Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten" hat die Antrag­

stellerin Kosten in Höhe von angegeben. Die Kosten fallen für das Ka­

lenderjahr 2012 in Höhe von - und für das Kalenderjahr 2013 in Höhe von 

- an. Bei den Kosten handele es sich um Kosten für den Rollout von intel­

ligenten Messsystemen, hierbei insbesondere für die Erstellung der relevanten Pla­

nungsunterlagen, der Kosten-Nutzen-Rechnung , der fachlichen und technischen 

Architektur, der Implementierungsplanung, der Sourcing-Planung und -Durchfüh­

rung. Die Antragstellerin setzt diese Kosten bei der Anpassung der Erlösobergrenze 

des Jahres 2015 gern.§ 4 Abs. 3 S.1 Nr.2 i.V.m. § 11Abs. 2 S.1Nr.1 ARegV an. 

Im elektronischen Erhebungsbogen für das Regulierungskonto ist im „E.1 . Erziel­

bare Erlöse des Jahres 2015" bsp. keine Eintragung für Intelligente Zähler (z.B. 

EDL21) oder Messsystem nach§ 21 EnWG erfolgt. 

In der Stellungnahme vom 08.05.2020 trägt die Antragstellerin dazu vor, dass es 

sich um Aufwand zur Vorbereitung des Rol l-Outs von intelligenten Messsystemen 
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handele und die gesetzliche Verpflichtung zum Roll-Out der intelligenten Messsys­

teme zwangsläufig mit Vorbereitungsmaßnahmen verbunden sei, sodass die 

dadurch verursachten Kosten unmittelbar aus dem gesetzlichen Auftrag resultierten 

und daher anzuerkennen seien. Die Antragstellerin trägt weiter vor, dass die Rege­

lung des§ 7 Abs. 2 MsbG erst am 02.09.2016 in Kraft getreten sei. Nach dem MsbG 

gäbe es keine Übergangsregelung, welche die neue Entgeltsystematik des § 7 

MsbG für den grundzuständigen Messstellenbetreiber rückwirkend für anwendbar 

erklären würden. Dies müsse umso mehr gelten, als diese Kosten mangels noch 

nicht vorhandener Rechtsgrundlage auch nicht in das Entgelt für den Messstellen­

betrieb gern. § 7 Abs. 1 MsbG einfließen konnten. 

Bei den Kosten für die Planung des Roll-Out moderner Messeinrichtungen handelt 

es sich entgegen der Auffassung der Antragstellerin aber gerade nicht um gesetzli­

che Abnahme- und Vergütungspflichten nach § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV. Bei 

derartigen Aufwendungen liegt nämlich gerade keine Abnahmepflicht der Antrag­

stellerin zu Grunde. Bereits dem Wortlaut des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV nach 

ist es aber erforderlich, dass stets auf einander bezogene, korrespondierende Ab­

nahme- und Vergütungspflichten vorliegen. Das Vorliegen einer reinen Handlungs­

pflicht erfüllt somit nicht alle Tatbestandsmerkmale des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

ARegV. Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten werden daher nicht als dau­

erhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile berücksichtigt. 

Pilotprojekte und Feldtests von Messsystemen stellen freiwillig vorbereitende Maß­

nahmen für den Roll-Out dar. Dementsprechend handelt es sich nicht um die in § 21 

EnWG a.F. aufgeführten Pflichtfälle für den Einbau von Messsystemen. Eine Kos­

tenanerkennung im Regulierungskonto ist über die Pflichteinbaufälle hinaus nicht 

zulässig. 

Für die Berücksichtigung von Forschungs- und Entwicklungskosten hat der Gesetz­

geber am 22.08.2013 den § 25a ARegV eingeführt und damit grundsätzlich eine 

Möglichkeit der Anerkennung für derartige Kosten geschaffen. 

Bezüglich der Kosten aus dem Ausbau einer IT-Backendsystems hat das OLG Düs­

seldorf in seiner Entscheidung Vl-3 Kart 163/15 vom 12.Juli 2017 (Rn. 45) festge-
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stellt: „Die Errichtung eines Kommunikationssystems zur Einbindung der intelligen­

ten Messsysteme fällt nicht unter die Regelung des § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV, ohne 

dass die Verordnungsgeben sich indes dazu geäußert hat, ob die über§ 23 ARegV 

refinanziert werden kann." 

Die Antragstellerin hat im Verfahren nicht vorgetragen, dass es sich bei den Kosten 

um Kosten aus Studien handele, daher werden die Kosten nicht anerkannt. 

2.2.1.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV efmittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11/1158-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 
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2.2.1.2.1 Erzielbare Erlöse aus anderen Kalenderjahren 

In den Schreiben vom 08.05.2020 und 22.01 .2021 gibt die Antragstellerin mehrere 

Erlöskorrekturen an, die durch eine rollierende Abrechnung entstanden sind. Diese 

Erlöskorrekturen sind von dem bisher gebuchten Kalenderjahr in das Kalenderjahr 

zu buchen, wo diese entstanden sind. Das Vorzeichen der Beträge wird entspre­

chend der Umbuchung des betroffenen Kalende~ahres dargestellt (Bsp. -16 Mio.€ 

in 2013 hinzugefügt;+ 16 Mio.€ in 2016 rausgenommen). In der folgenden Tabelle 

sind die Umbuchungen dargestellt. 

2.2.1.2.2 	 Ermittlung der Differenz erzielbaren Erlösen des 

Jahres 2015 

Im Tabellenblatt E.1. Erzielbare Erlöse des Jahres 2015 hat die Antragstellerin für 

die Netzentgelte in der Niederspannung > 2500 h einen Leistungspreis in Höhe von 
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- angegeben. Laut dem veröffentlichten Preisblatt der Antragstellerin ist ein 

Leistungspreis in der Niederspannung > 2500 h in Höhe von - anzusetzen, 

hierbei handelt es sich um einen Eintragungsfehler. Es ergibt sich hieraus eine Dif­

ferenz in Höhe von ­

Im Tabellenblatt E.1 . Erzielbare Erlöse des Jahres 2015 hat die Antragste llerin für 

den Messstellenbetrieb einen Preisabschlag für den kundenseitig gestellten Wand­

lersatz in Höhe von - angegeben. Laut dem veröffentlichten Preisblatt der 

Antragstellerin ist ein Preis von - anzusetzen. Es ergibt sich hieraus eine 

Differenz in Höhe von ­

2.2.1.2.3 Insolvenzausfälle 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsäch­

lichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen . 

Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß§ 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielba­

ren Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der tatsächlich physikalisch durchgeleite­

ten Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetrei­

ber jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich 

waren . Aus diesem Grund sind auch die vom Netzbetreiber hilfsweise unter den 

sonstigen Entgelten für das Jahr 2016 angesetzten Insolvenzausfallbeträge in Höhe 

vo~ nicht anerkennungsfähig. Ein Abgleich der in der Erlösober­

grenze enthaltenen Werte mit den tatsächlich eintretenden Kosten ist nicht vorge­

sehen.§ 5 Abs. 1 ARegV gibt vor, welche Kostendifferenzen im Rahmen des Re­

gulierungskontos abgeglichen werden . Forderungsausfälle sind davon nicht erfasst. 

Insofern scheidet eine Berücksichtigung aus. Dies entspricht auch dem Willen des 

Verordnungsgebers , der in § 5 Abs. 1 ARegV von „erzielbaren Erlösen" und nicht 

von „tatsächlich erzielten Erlösen" spricht. Den Netzbetreibern stehen verschiedene 

Möglichkeiten (Sicherheitsleistungen, Vorkasse, Sperre des Netzzugangs) während 

der Regu lierungsperiode zur Verfügung, um rechtzeitig auf drohende Zahlungsaus­

fälle zu reagieren. 
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2.2.1.2.4 Kommunalrabatt 

Der Netzbetreiber· hat in den Kalenderjahren 2013 bis 2016 einen für Messstellen­

betrieb, Messung, Abrechnung und Umlagen (Kraft-Wärme-Kopplung, § 19 Strom­

NEV, § 17 EnWG Offshore Haftungsumlage, § 18 AblaV Umlage abschaltbare Las­

ten) bei den erzielbaren Erlösen geltend gemacht. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 KA V 

dürfen Versorgungsunternehmen Gemeinden Preisnachlässe für den in der Nieder­

spannung abgerechneten Eigenverbrauch der Gemeinde in Höhe von bis zu 10 

Prozent des „Rechnungsbetrages für den Netzzugang" gewähren, sofern diese 

Preisnachlässe in der Rechnung offen ausgewiesen werden . Gemäß § 17 Abs. 2 

StromNEV setzt sich das Netzentgelt pro Entnahmestelle, d.h. der in§ 3 Abs. 1. Nr. 

1 KA V in Bezug genommene Rechnungsbetrag für den Netzzugang, nur aus dem 

Jahresleistungs- und dem Arbeitspreis zusammen. Demzufolge werden die Preis­

nachlässe auf Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung, Abrechnung und Umlagen 

(Kraft-Wärme-Kopplung, § 19 StromNEV, § 17 EnWG Offshore Haftungsumlage, 

§ 18 AblaV Umlage abschaltbare Lasten) nicht erlösmindernd berücksichtigt. 

Die Antragstellerin hat bisher einen Kommunalrabatt in Höhe von 10 % auf den Net­

torechnungsbetrag gewährt. Im Rahmen der Stellungnahmen vom 08.05.2020 und 

22.01 .2021 hat die Antragstellerin der Beschlusskammer eine Auswertung aus dem 

Abrechnungssystem zur Verfügung gestellt, die auf den Netzentgelten beruhen. 

Hieraus ergibt sich folgende Kürzungsbeträge für die Position Kommunalrabatt als 

Differenzbetrag der Antragstellerin und der Beschlusskammer. 

Jahr Kommunalrabatt Kommunalrabatt Kürzungsbetrag 

Antragstellerin im Beschlusskam-

EHB mer 

2013 

2014 

2015 

2016 

Die Antragstellerin trägt in ihren Stellungnahmen vom 08.05.2020 und 22.01.2021 

vor, dass die Position der Beschlusskammer nicht mit den Konzessionsverträgen 
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bei den Konzessionsverfahren übereinstimme. Die Konzessionsabgabenverord­

nung (KAV) spricht in ihrem Wortlaut vom „Rechnungsbetrag für den Netzzugang", 

daher sei dies auszulegen als Rechnungsbetrag, den der Rechnungsempfänger zu 

begleichen hat, d.h. der Endbetrag inkl. anfallender Steuern. 

Aus der Sicht der Beschlusskammer ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm zwei­

felsfrei, dass die Umlagen sowie die Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und 

Abrechnung nicht zu berücksichtigen sind. Diese sind gerade nicht Teil des Entgel­

tes für den Netzzugang. Besondere Befreiungstatbestände für Kommunen sind in 

den einzelnen Umlagesachverhalten ebenfalls nicht geregelt worden. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan­

denen Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 
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2.2.2.1 .1 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz­

ebenen gemäß §11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV des 

Jahres 2014 

Im Kalenderjahr 2014 kommt es bei den vorgelagerten Netzkosten zu einer Abwei­

chung der Kosten in Höhe von „ Die Abweichung resultiert aus einem Eintra 

gungsfehler der Antragstellerin bei dem vorgelagerten Netzbetreiber „Elektrizitäts­

versorgungsgesellschaft Velten GmbH". 

2.2.2.1.2 	 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz­

ebenen gemäß §11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV des 

Jahres 2015 

Der Antragstellerin unterlief bei dem vorgelagerten Netzbetreiber Nr. 3 WEMAG 

Netz GmbH für die Position Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnungen ein 

Eintragungsfehler. Die Korrektur für zu einer Abweichung in Höhe von- . 

Im Tabellenblatt E.2. Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen des Jahres 2015 hat die Antragstellerin beim 5. vorgelagerten Netzbe­

treiber, der WEMAG Netz GmbH, einen Leistungspreis vo~ und einen 

Arbeitspreis von - angegeben. Die Beschlusskammer geht davon aus, 

dass die Entnahme aus der Mittelspannungsebene gemeint ist und setzt für den 

Leistungspreis und für den Arbeitspreis - aus dem Preisblatt 

der WEMAG Netz GmbH an. Hieraus ergibt sich eine Differenz in Höhe von ­

Im Tabellenblatt E.2. Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen des Jahr 2015 hat die Antragstellerin beim 11 . und 12. vorgelagerten 

Netzbetreiber, der Stadtwerke Bernau GmbH, bei der Eintragung des Abrechnungs­

entgelts einen Eintragungsfehler vorgenommen und diesen mit Schreiben vom 

08.05.2020 korrigiert. Hieraus ergibt sich für die Position 11 . eine Differenz in Höhe 

von - und für die Position 12. eine Differenz in Höhe von - . 

Für die gesamte Position der vorgelagerten Netzkosten ergibt sich eine Differenz in 

Höhe von ­
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2.2.2.1.3 Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz­

ebenen gemäß §11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV des 

Jahres 2016 

Im Tabellenblatt E.2 . Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen des Jahr 2016 hat die Antragstellerin beim 8. vorgelagerten Netzbe­

treiber, der Elektrizitätsversorgungsgesellschaft Velten GmbH, einen Leistungspreis 

von - aus der Entnahme aus der Mittelspannungsebene angegeben. Die 

Beschlusskammer setzt für den Leistungspreis - aus dem Preisblatt der 

Elektrizitätsversorgungsgesellschaft Velten GmbH an. Hieraus ergibt sich eine Dif­

ferenz in Höhe von 

Im Tabellenblatt E.2. Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen des Jahr 2016 hat die Antragstellerin beim 11 . vorgelagerten N etzbe­

treiber, der Havelstrom Zehdenick GmbH, einen Leistungspreis von - aus 

der Entnahme aus der Mittelspannungsebene angegeben. Die Beschlusskammer 

setzt für den Leistungspreis - aus dem Preisblatt der Havelstrom Zehde­

nick GmbH an. Hieraus ergibt sich eine Differenz in Höhe vo~ 

2.2.2.2 Investitionsmaßnahmen 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh­

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit mehreren Schreiben hat die 

Beschlusskammer 4 der Antragstellerin das Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung 

mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto sind um die Differenz aus 

Plan- und Ist-Kosten anzupassen. Nachstehend die Liste der berücksichtigten Ist­

Kosten der Investitionsmaßnahmen. 

Ist-Kapital­ Ist-Kapital­

ien­
Ka­

kosten kosten Be­
ProjektnameMaßnahme 

Netzbetrei­ schlusskam­
jahr 
der­

ber[€] mer[€] 
1 ~~-~--~-

BK4-10-129 

BK4-10-130 


1 

BK4-10-146 
1 

2013 

­
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2014 

Ka­
len­
der­
jahr 

Sum 
me: 

Maßnahme 

BK4-11-279 
BK4-11-1080 

BK4-11-1081 

BK4-11-1084 
BK4-11-1085 

BK4-11-1086 
BK4-11-278 
BK4-12-841 
BK4-12-842 
BK4-12-843 
BK4-13-585 
BK4-13-588 

BK4-11-1082 

BK4-10-141 

BK4-10-144 

BK4-10-129 
BK4-10-130 

BK4-10-146 
BK4-11-144 
BK4-11-146 

BK4-11-279 
BK4-11-280 
BK4-11-1086 
BK4-12-840 
BK4-12-841 
BK4-12-842 
BK4-12-843 
BK4-12-845 
BK4-13-265 
BK4-13-584 
BK4-13-585 
BK4-13-587 
BK4-13-588 
BK4-11-1080 

BK4-11-1081 

BK4-11-1082 

BK4-11-1084 

Ist-Kapital­ Ist-Kapital­
kosten kosten Be-

Projektname 
schlusskam-Netzbetrei­

ber[€] mer [€] 
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2015 

Ka­
len­
der­
jahr 

Sum 
me: 

Sum 
me: 

Maßnahme 

BK4-11 -1 085 

BK4-11-278 

BK4-10-129 


BK4-10-130 


BK4-10-141 
BK4-10-1 44 
BK4-10-146 
BK4-11 -278 

BK4-11-279 
BK4-11-1080 

BK4-11-1081 

BK4-11-1082 

BK4-11-1084 


BK4-11-1085 


BK4-11-280 


BK4-11-1086 


BK4-12-840 


BK4-12-841 


BK4-12-842 


BK4-12-843 


BK4-12-845 


BK4-13-265 


BK4-13-584 


BK4-13-585 


BK4-13-587 


BK4-13-588 


BK4-14-040 


BK4-14-041 


BK4-10-129 


BK4-10-130 


BK4-10-141 


BK4-10-144 
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Projektname 
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2016 



Ist-Kapital­ Ist-Kapital­
kosten Be­kosten

Projektname 
Netzbetrei­ schlusskam­

ber [€] mer [€] 

Ka­
· len­
der­
jahr 

Sum 
me 

Maßnahme 

BK4-10-146 

BK4-11-278 

BK4-11-279 

BK4-11-1080 

BK4-11-1081 

BK4-11 -1082 

BK4-11-1084 

BK4-11-1085 

BK4-11-280 

BK4-11-1086 

BK4-12-840 

BK4-12-841 

BK4-12-842 

BK4-12-843 

BK4-12-845 

BK4-13-265 

BK4-13-584 

BK4-13-585 

BK4-13-587 

BK4-13-588 

BK4-14-040 

BK4-14-041 

BK4-15-089 

BK4-15-090 

BK4-15-091 

BK4-15-092 

BK4-15-093 

BK4-15-094 

BK4-15-095 

BK4-15-096 

BK4-15-097 
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Anlagen im Bau sind im Jahresanfangsbestand nicht zu berücksichtigen. Die Ent­

scheidung beruht auf den rechtskräftigen Entscheidungen der Beschlusskammer 4 

vom 02.05.2012 (Az. BK4-12-656) und vom 30.11 .2016 (Az. BK4-12-656A01 ). Dem 

steht auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 10.11.2015 

(EnVR 42/14) nicht entgegen. 

2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZVa.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 

2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die. Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 
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b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit­

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2, 12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß.§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsung zum 31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge­

samtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 

entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. 	 Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 26.11 .2018 (Az. BK8-17/10465-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 201 3 bis 2016 
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(Tenor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01 .2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2021 ver­

stößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs­

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil­

dung (01 .01 . des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen 

und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2021 zu Grunde 

legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Er­

lösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositi­

onen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück­

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 
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Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3Kart175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorl iegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu­

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest­

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange­

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2021 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be­

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge­

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 
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rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebeg~ündung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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E.OIS NelZ GmbH Az: 81<8-17110485-01 

AusM d:es Regulierungskontos für die Jahre 2013. 2014, 2015 und 2016 
- Herleitung des Saldo des Reoy!ierungskontos • 

2013 2014 2015 2016Re<:hlsgrundlage lkschreibung 
[EUR) (EUR) [EUR] [EUR] 

nach § 4 ARegV zulässige Erf6se 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Eclösobetgrenze (EOG) gemäB ~ 4 ARegV 
erzielbare Eiiöse 

Veraichlsbetrag in derVerprobung 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ErfCfllortlche lna!l>llructmahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satt 1 Nr .• ARegV 

tatsachlk:ll enlS!andene K0S1en 

In EOG entllottene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Alls. 1 Satz 2 ARegV Vennle<!ene Netzentgelte Im Sinne"°" §18 StrcmNEV, 
§ 35 Abs. 2 cles EEG und § 4 Ab$. 3 des KWK-G 

talSächroch entotandene Kosten 

in EOG enlhal!ene Ansätze 

Dlffaren.a 

§ 5 AOS. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenlletrleb inkl. 
Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

tatsöch!lch entstandene Ko<ten 

111 EOG enlhanene Ansilt%ll 

Dlfferanz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrilslung von Wechselllchtem nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsäc:hlich entstandene Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 

Diffcrenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

tatsächl ch entstandene Kosten 

Kapitalkosten aus genehmigten tnvesUtlonsmaßnsllmen In EOG enlhaltene Ansätze 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

SonsUges 

Saldo aus ElnuldJlferenun 

Ermittlung d•• Saldo d„ Regullerung'!'<>n!OI 

Beulc:hnung 

Jahresanfangsbes!and ( =Vorjahressaldo) 

Sakto aus Einzektlterenzen 

Jahresendbestand (Jahresanfangsbestand + S..ldo aus 
Einmläifferenzen 

Mittelwert aus Jahresartang„ und Janresendbestana 

Anzuwendender Zr!ssatz gem!ß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

S11do Regullerungskonto ( =J ehr•sendb„Wtd'+ 
Vatzfn1u 11 ·2.481.926 4.060.663 ·19.363.126 ·11.461.232 

Auswlt1cung auf d'e E~ösobergienze Mehrerlös (EOG­ Mindereit6s (EOG· Mehrerlös (EOG· Mehrellös (EOG· 
mlndcmd) erhöhend) mindernd) mindernd) 

Venlneung undBet\lckslchtlgung In den kelenderjihrlichen Erlösobergrenun 

S..l<lo ReguUeru"9$kC<110 zum 31.12.2016 

Anzllwendenc!er zmsaiz ·gemäß§ s Abs. 2 ARegV 

VerzlrtSung 

B81Wert (zu vertenencer Betrag) 

AnnultilUsche Berll~ksfchtlgung In der Er1öscbergrenz„ 

2018 
[EUR] 

2,12% 

-2.075.968 

2019 
[EUR) 

2.12% 

·2.075.9611 

2020 
[EUR] 

2.12% 

0 2.075.968 

2G21 
[EUR] 

2, 12% 

·2.075.968 

Metvellös (EOG-mln<lemd) 

2022 
[EUR] 

2,12% 

0 2.075.968 

2023 
[EUR] 

-2.075.968 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA E.DIS Netz GmbH Az.: BKB-17/10465-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Er1ösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV . 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen l~atsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV m EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstiaes 

Saldo aus Elnzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Er1ösobergrenzen E.DIS Ne1z GmbH Az:. BKS-1711 0465-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern . EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare KO$ten 

,.....,'"r 
l'Wenderjahr \IPt t<.""'4*jahr 

BlloaA 

VPI 
Abw.lchunv 

1-Stoti•'*'-'B.......,mt_,,.nllohto< 
Verbradl•IPl"eliivH~mtlrdu dn ~ta.n K.allndtd•hru 
vor dem Jahr Rlfdudle Er"Oaobergr911z.egitl (f 'AR~V) 

201 • 106.CIO 201• i 0&.eo 0,00% 

Oeuetti1ft nlcMbMk'lflu1tb.lf9 Ko9tln n11cn 111 Abs. 2 AR"ff' 

2·1 

,.. Piii~ 

EsfonMitlGM 1t11napruchnanmt ~"°' HolZicbenon 

,_, .........., 
Nad!N3Wng ~„ Woch*i:h9Cm noch§ 101.bo. 1 

V 

„. 
,.„ 
,_, 

•·• 
2 · 8b 

2· • 

2 - 10 

2 - 11 

2 · 12a 

2· 13 

dtm "-"ilM'!ziiellln "utigltlch l\ilel'I S17d Absat:r.' dH 
2· 5 Enci~fl59•Mt2o• - UmMl:u '19dnOff111ot.-

Nt • ll f'McktJ!'I 
Kompen.sr.bn•~u ~en hl Ratwnon des 

Satz 2 Nr 1 Au0k:n.m..::h1n11mut ,,.;h Artk•l 3dw V...ardnung 
G Hr. 12Hl200:J 

S.ti. 2 Nr 2 Ef1tiutusdem Engpi1!W'l'llft90M'JMttwehAn!kel&a.r 
Verordnung (EO) Hr. 1228/2003 

Koet&~ filr dlt 8eechdurt1J dtt Erierglt M Erbitngung \On 

Satz 2 Nr 3 o\u~sR.lngtn tn~hlioGK;h der K.osmn für 6le 
lau 8HCh 

°"°'9nz. ~Mn 9""1ithn'Ygte11 V.,.\,*n•rgi.losi.tl und 
d9ft 1.nu tztihlgen Kosten 

Summ• 



rlbgoe k NIU\lerk'lderungen E.OC SNelZ.GmbH AL BK!-1 71t 04M-01 

Slammdaten del' NemJbetotnge 

l aufend .... 
dH 
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N..,_lo 

""'""",_ 
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....... dol 
Nel.Ziibtf' ....... 

BKS.10/11!55­

BK&-1at11!&­
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BK &-161115&-ifNetu, 

Netzabgq 

NretDb1 
~ 

~ 

Zua.arnnuwi:s&tzunQ der EOC der~Md\ S26 AAtigV d6e Jatwee 20tl Oet«1derV~g!e 

Erl... 
ober;r„a 

(EURJ 
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!EUR! IEURJ 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA E.DISAG Az.: BKB-17/0465-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Ertösobergrenze (EOG} gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs . 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs . 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahme 
nach § 23 ARegV 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
Abweichungen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen E.DIS Netz GmbH Az: BKS-17110465--01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern . EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Netzbetreiber BNetzA 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Vergleich VPI und dauorhlft nicht bttlnfluBbaro Kosten 

1-.....,....., ........„,....~„lkh"' 
Vett1tllUCfli0~~d"~"°rletmnl(a'endet)Mlf6' 
\IOt dam J.rv. !Ur dn dit ~bergr•n:t. 9'.l {§ 8 AIUQ:V) 

N.ab.trelb« BN•tzA 

1 
Abwelchun iJ 

Kat1n4"}1itw VPI K.19nd.ri•hr Yl'I 

201) 

1 

105.70 2013 105,70 0.00% 

Cau.rhiiftn lchtMeW!ua.INre Kc.-litn nach 1 11 Abs, 2 AR•gY 

,. , 

2·2 

2·3 

2·• P lanwert: 
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2 . 5 
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•·• 

2·12• 

2 ·13 
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V•rbndung mit der S~NEV 

demftn„tdtlln AulQMllC:h naeh§ 17d Abutz.AdH 
2 • 15 Enet;il!IWhltth•flaooeotua · Uma6tzung d6!J OIWlore­

N• ;enlwethJ 
Kompeinulon.czahlunQen Im Rahmen des 

Satr.2Nr. 1 Au„lctlO"TiOChenbmu~MICJ'I ~3dat V4n>fdnung 
EO l'W. 1228l'1003 

Summe 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA E.DISAG Az.: BKS-17/0465-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs . 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs . 1Satz2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

!Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs . 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

1Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 oAbs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz· 
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Er1ösobergrenzen E.DIS Netz GmbH Az:. BKB-17/10465-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern . EWF-Beschluss 

0-Element 

Volatile Kosten 

Sa ldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 
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Vergleich VPI und d1uerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

,.... Sta--.-m1""""'""""' 
Valbm.lcl'lorpfcieQeumll'-du du-.orielZ:len K.llend«l&hrN 
'Ofd.m Jahr, üdat:d~Er'5osoti.ro1'n:wgiill(§8ARt;V) 

~lN„f BH•"" Abweichung 
KalendMjahr VPI Kalendl1Jaht 1 \/PI 

>012 104,1 0 2012 

1 
104.10 ··-

2 - 1 

2-2 
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Erlorde~ lnam;pruchnahm. ...orv•iae-rt.r ~banen 

·-· NMltri1tung wn WK hMtidlltm n9'C:h § IOAba. \ 
V 

....,_.., 

>·• 
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2 - 1 

•. „ 
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31 12..2008 

2-10 

2·12• 
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2· 14 
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s.tz. 2 Nr. i Eitll11uuadem EnQpt1.-n1a.ut~•neinlMOh N91.el &dM 
Vel'l!l~nuno (EG} Nt 122&'2003 

Ko111n !Ur dm 8eKhlleung der Enerv11 mr ErbJin1;111n11 wn 
Satz.2 Nr. 5 AuiogWc:halelR.1ngtn• .ried'dlt.ßlch d• KDmn fi:lrdl9 

'9 Buche 

„~. 
Oifl'.r.u Z"l'iKh.,-i g111ehmvtiin V«\i~kotUn und 
6-.n ~UfDhlg.n Kor;11in 

Summ e 

Seitt1IO'll 





Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA E.DIS Netz GmbH Az: BKB-17/10465-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs . 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 3 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs . 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 1Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahme 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR) 

nach § 23 ARegV 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergren2en E.DIS Nett GmbH Az:. BKS-17/10465-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPlt I VPl0 - PFt 

Anpassung der Erlösobergrenze gern . EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

l,"°m SI•""""''" Bundeuml ...Oflonlkhl"' 
Vefbr.udlerp~mthdO>C du: ..-ot1ctzze11 t<tlondorjahreti 
llOt Oem J•lir. fi:irdu dil9 Er6sabetgretUe gil (§ 8 AR~V) 

...._. 
2011 

N•UIM~ BNotzA 

1 1 
Abw•kt·u.1n11 

VPI K.S.ndl1jMJ VPI 

1 
110.70 2011 

1 
110,70 0.00'„ 

2·1 

2 · 2 

2·3 

2-• P•nwwt: 
&bderkh•~PN~• -v•~r N..e&.b•nen 

2 - 5 

2·0 

2 - 7 

„. 
2·• 

2· 10 

2•13 AoilolOftg -.on ßKZ I NllWNGl'll:Jd<o~.lgen h 
Vertilnovng 11'11 d tr S1r-0mNEV 

2·1' 

~128hkJn09t1 m ReMlen dN 
Satz 2 Nr, 1 Au.-gWc:namechanemua nd Anikel 3 der Verordl\ung 

.... t22M'OOS 

$ati2Nt, 2 ~=:~~G~~p~=~CfnOntnllChMllcol&dor 

Koca.n iji 6 Buch111\sng d•1 Eneti;illt n11 Etbrhgu l\g; wn 
SaU2Kr 3 Aua;'i!llet1111&1&1unoen.•naeftlie&el'ldetKolSlllln fllrole 

ta •ßuctiaffun 

Dlhrln ~ z:v.W'l.n gerwti~ten Vanv-.n.rvJKoMan und 
den enMCZlihlgen KOlt6ll 

s..lte1wCll'll 



Anlage 3c Netzveränderungen E.DIS Netz GmbH Az.: BKS-17/10465-01 

1. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: 1 01 .01 .2010 IAZ: IBK8-10/1158-71 

Erhöhung der nicht Erhöhung der 
EOG-

abgebautenvorübergehend nicht nicht abgebaute vorübergehend nicht dauerhaft nicht erhöhung durch 
beeinflussbarenbeeinflussbaren beeinflussbare Jahr des EWF­PIZErlösobergrenze beeinflussbare beeinflussbare EnNeiterungs-Jahr 1 Kostenanteile durch Kostenanteile durch 1 AntragsKostenanteile [EUR] Kostenanteile [EUR) Kostenanteile 1 faktor
(VPl,IVPl0-PF1)(VPl,IVPl0-PF,) [EUR] [EUR][EUR] [EUR]

[EUR] [EUR] 

2009 

2010 

201 1 

2012 . 

2013 

Jahr 

2009 

2010 

20·11 

2012 

2013 

Jahr 

2011 

2012 

2013 

Übertragende den 

Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenerg ie 

[EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen E.DIS Netz GmbH Az.: BKB-17/10465-01 

2. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: AZ: BKB-11/1158-71 
~-----~ 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG-vorübergehend nicht abgebautendauerhaft nicht vorübergehend nicht nicht abgebaute 

erhöhung durch beeinflussbaren beeinflussbarenErlösobergrenze beeinflussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbare Jahr des EWF-Jahr Erweiterungs-Kostenanteile durch[EUR] Kostenanteile durch Kostenante ile (EUR] Kostenanteile Kostenanteile Antrags1 1faktor(VPl,IVP10-PF1) (VPl,IVPl0-PF1)(EUR] [EUR] [EUR] 
[EUR)

[EUR] [EUR] 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Jahr 

2011 

2012 

2013 

Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

Anpassungsbetrag 
(VPl,IVP10 -PF1) 

am EFt 
[EUR] 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

Qualitäts­
element 
(EUR] 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Härtefall 
[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

Periodenüber­
greif ende Saldierung 

2006 
(EUR) 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2008 
[EUR) 

Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 
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2011 

Anlage 3c Netzveränderungen E.DIS Netz GmbH Az.: BK8-17110465-01 

3. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: 01.01.2011 AZ: BKS-11 /1158-72 
~----~ 

dauerhaft nicht 

Jahr 
Erlösobergrenze 

[EUR] 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

vorübergehend nicht 
PIZ beeinflussbare 

[EUR] Kostenanteile 
[EUR] 

1 

Erhöhung der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,IVP1o-Pf1) 

[EUR] 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,JVPl0-PF1) 

[EUR] 

EOG
erhöhung durch 

Jahr des EWF-
Erweiterungs-

Antrags1faktor 

[EUR] 


2009 

2010 

2012 

201 3 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

201 2 

2013 

Anpassungsbetrag 

(VPl,NPl0-PF1) 


am EFt 

[EUR] 


Qualitäts
element 
[EUR] 

Härtefall 
[EUR] 

Periodenüber- Periodenüber- Periodenüber­
greifende Saldierung 1greifende Saldierung 1greifende Saldierung 

2006 2007 2008 
[EUR] [EUR] [EUR] 

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

Übertragende den 

anerkannten Kosten 

zu Grunde liegende 


Menge 

[kWh] 


Jahr 

201 1 

2012 

2013 

Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen E.DIS Netz GmbH Az: BKS-17/10465-01 

4 . Netzveränderung: 

Netzteilname: 

01.01 ?011Datum NV: .______.....AZ: BKB-1111 158-73 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
EOG­voriibergehend nicht abgebautendauerhaft nicht voriibergehend nicht nicht abgebaute 

erhöhung durch 
beeinflussbaren beeinflussbarenEr1ösobergrenze PIZbeeinflussbare beeinflussbare beeinflussbare Jahr des EWF-

Jahr Erweiterungs-
Kostenanteile durch Kostenanteile durch [EUR] Kostenantei le (EUR] Kostenanteile Kostenanteile Antrags1 1fak tor

(VPl,IVPl0-PF1) (VPl,JVPl0-PF1)[EUR] [EUR] [EUR] 
[EUR]

[EUR] [EUR] 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Jahr 

2011 

2012 

2013 

Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

Anpassungsbetrag 
(VPl/VPl0-PF1) 

am EFt 
[EUR) 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

Qualitäts­
element 
[EUR] 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Härtefall 
[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

Periodenüber­
greif ende Saldierung 

2006 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Perlodenüber­
greifende Saldierung 

2008 
[EUR) 

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen E.DIS Netz GmbH A:z.: BKB-17/10465-01 

5. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: 01.01.2011 ÄZ: BKS-11 /1158-74 
~----~ 

Jahr 

2009 

2010 

201 1 

2012 

2013 

Jahr 

2009 

2010 

201 1 

201 2 

2013 

Jahr 

2011 

201 2 

2013 

Erlösobergrenze 
[EUR) 

Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 
Koslenanteile 

[EUR) 

Anpassungsbetrag 
(VPl/VPl0-PF1) 

am EFt 
[EUR] 

übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

PIZ 
[EUR) 

Qualitäts­
element 
[EUR) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Ver1ustenergie 

[EUR] 

1 

vorübergehend nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Härtefall 
[EUR) 

Anpassung der 
Ver1ustenergie 

[EUR) 

Erhöhung der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,IVPl0-PF1) 

[EUR) 

Perioden über
greifende Saldlerung 

2006 
[EUR] 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR) 

Periodenüber
greifende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,IVPl0 -PF,} 

[EUR] 

EOG­
erhöhung durch 
Erweiterungs

laktor 
[EUR] 

1 
Jahr des EWF-

Antrags 

Periodenüber­

greifende Saldierung 


2008 

[EUR] 


Sonstiges 
[EUR) 

Anpassung der 
Ver1ustenergle 

[EUR) 
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Anpassungsbetrag 
(VPl,NPl0-PF,) 

am EFt 
(EUR] 

1 

Anlage 3c Netzveränderungen E.DIS Netz GmbH A:z.: BK8-17 /10465-01 

6. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: 01 .01 ?01? AZ: BKB-1211158-71 
'-------~ 

2009 

2010 

2011 

2012 

201 3 

Jahr 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Übertragende den Übertragende 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 

anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 
[kWh] [EUR] 

2011 

2012 

2013 

Qualitäts­
element 
[EUR] 

Härtefall 
[EUR] 

Periodenüber­
grelfende Sa1dierung 

2006 
[EUR] 

Periodenüber­

greifende Saldierung 


2007 

[EUR] 


Periodenüber­

greifende Saldlerung 


2008 

(EUR] 


Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Ver1ustenergie 

[EUR] 

dauerhaft nicht 
Er1ösobergrenze beeinflussbare

Jahr 1 
[EUR] Kostenanteile 

[EUR] 
1 

PIZ 
[EUR] 

vorübergehend nicht 

beeinflussbare 

Kostenanteile 


[EUR] 


Erhöhung der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,JVPl,i-PF,) 

[EUR] 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

IEUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,IVPl0 -PF1) 

(EUR] 

EOG­
erhöhung durch 

Jahr des EWF-
Erweiterungs-

Antrags
faktor 

[EUR] 
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E.OIS Netz GmbH 

Jd 3c Netzveränderungen 

7. Nettveränderung: 

Netzteilname: 

oatumNV: 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2011 
2012 
2013 

Er1ösober1Jrenze 
[EUR} 

Referenzpreis 
[EURIMWh] 

dauerhaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EURl 

BKS-16/1158-75 

PIZ 
[EUR\ 

vorübergehend nicht 
1ieeinflussbare 
Kostenanteile 

tEURl 

EmöhunQ der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPIJVP1o-PF1) 

tEURl 

nicht abgebaute 
t>eelnflussbare 
Kostenanteile 

tEURl 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPIJVP1o-PF1) 

tEURl 

EoG­
erttöhung durch 

ErWl!iterunQS· 
fa\dor 

tEURl 

Periodenüber
greifende SaldierunQ 

2001 

Periodenüber­

greif ende SaldierunQ 
2008 
[E.URl 

sonstiges 
[E.URl 

[EURl 

Jahr des E.WF­
Antrags 

Anpassung der 
venustenergie 

lEURl 
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